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Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Asylgesetzes 

Der Bundesrat hat in seiner 970. Sitzung am 21. September 2018 beschlossen, zu 

dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stel-

lung zu nehmen:

Zu Artikel 1 Nummer 1 (§ 73 Absatz 3a Satz 2 AsylG) 

In Artikel 1 Nummer 1 § 73 Absatz 3a ist Satz 2 wie folgt zu ändern: 

a) Nach der Angabe „§ 16“ sind die Wörter „Absatz 1 bis 4 und 6“ zu streichen. 

b) Nach dem Wort „entsprechend“ ist das Komma durch einen Punkt zu ersetzen 

und die Wörter „hinsichtlich der Sicherung der Identität durch erkennungs-

dienstliche Maßnahmen (§ 16 Absatz 1 Satz 1 und 2) mit der Maßgabe, dass sie 

nur zulässig ist, soweit die Identität des Ausländers entgegen einer zuvor beste-

henden Verpflichtung nicht gesichert worden ist.“ sind zu streichen.

Begründung: 

Zu Buchstabe a: 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass auch im Widerrufs- und Rücknahmeverfah-
ren Maßnahmen zur Sicherung, Feststellung und Überprüfung der Identität ge-
troffen werden. Um dies auch unter Sicherheitsgesichtspunkten möglichst um-
fassend tun zu können, sollte ein Abgleich mit der Fundpapierdatenbank nach 
§ 49b AufenthG (§ 16 Absatz 4a AsylG) sowie eine Verarbeitung und Nutzung 
der erhobenen Daten für Zwecke des Strafverfahrens oder zur Gefahrenabwehr 
beziehungsweise zur Identifizierung unbekannter oder vermisster Personen 
(§ 16 Absatz 5 Satz 1 und 2 AsylG) zulässig sein. Daher ist § 16 AsylG in vol-
lem Umfang für entsprechend anwendbar zu erklären. 
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Zu Buchstabe b: 

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass auch im Widerrufs- und Rücknahmeverfah-
ren Maßnahmen zur Sicherung, Feststellung und Überprüfung der Identität ge-
troffen werden. Durch die Streichung des zweiten Halbsatzes von § 73a Ab-
satz 3a Satz 2 AsylG ist auf die Maßgabe zu verzichten, wonach eine erken-
nungsdienstliche Behandlung im Widerrufs- oder Rücknahmeverfahren nur zu-
lässig sein soll, soweit die Identität des Ausländers entgegen einer zuvor beste-
henden Verpflichtung nicht gesichert worden ist. Es ist nicht ersichtlich, wes-
halb nach einem zwischenzeitlichen Überschreiten der Altersgrenze des § 16 
Absatz 1 Satz 1 und 2 AsylG im Widerrufs- und Rücknahmeverfahren pau-
schal auf die vollständige erkennungsdienstliche Behandlung verzichtet werden 
soll. Eine möglichst vollständige erkennungsdienstliche Behandlung ist viel-
mehr zur Verhinderung von falschen und Mehrfachidentitäten bedeutend.


